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− amtliches Etikett

− für die Verbringung von Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen und anderen 
Gegenständen innerhalb des Gebiets der Union und gegebenenfalls 
für die Verbringung in Schutzgebiete bzw. innerhalb dieser Gebiete

Pflanzenpass
Begriff und Zweck
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Pflanzenpass ist Kenn-
zeichen für Zertifizierungssystem

Pflanzenpass / Plant Passport

A Leucojum, Narcissus
B DE-BB-1234
C 051021H1
D DE

EU-weites Etikett,
dient der Visualisierung für den 
Abnehmer, dass die Ware 
kontrolliert wurde und gesund und 
frei von SO ist
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− gut erkennbares Etikett auf einem Träger, der für den Druck geeignet 
ist

− Bsp. für Träger: Schlaufenetikett, Stecketikett, Aufkleber, Aufdruck 
auf Topf, Verpackung oder Lieferschein etc.

− muss von allen anderen Informationen oder Etiketten auf dem 
Träger zu unterscheiden sein 

− gut sichtbar und deutlich lesbar

− die enthaltenen Informationen haben unveränderlich und dauerhaft 
zu sein

Form und Inhalt Pflanzenpass
Artikel 83 (PHR)

Ohne Lupe lesbar!
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Beispiele für Träger

Pass als Aufkleber an Verpackung

Pass als Aufkleber an Einzeltöpfen

Pass als Aufdruck an Verpackung
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Beispiele für Träger

Pass als Aufdruck an Etiketten mit Pflegeanleitung
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Beispiele für Träger

Pass als Aufkleber an Etikett mit 
Pflegeanleitung

Pass direkt an der Pflanze
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Beispiele für Träger

Pass an 
Stecketikett

Pass an 
Schlaufen-
etikett
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Beispiele für Träger

Pass an Tray 
mit 
Einzeltöpfen
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- Oben links EU-Flagge 
(farbig/schwarz-weiß)

 Vorlage EU-Flagge

Form und Inhalt Pflanzenpass
Anhang VII (PHR)

Bild 1

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_de
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Form und Inhalt Pflanzenpass
EU-Flagge
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- Oben links EU-Flagge 
(farbig/schwarz-weiß)

 Vorlage EU-Flagge

- Oben rechts nur „Plant 
Passport“ oder
„Pflanzenpass“ in einer 
Amtssprache der Union 
gefolgt von einem 
Schrägstrich und „Plant 
Passport“

Form und Inhalt Pflanzenpass
Anhang VII (PHR)

Bild 1

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_de
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A Bot. Name (Art/Taxon) der 
Pflanzen und -erzeugnisse 
oder Bezeichnung des 
Gegenstands

B nationale Registriernummer 
des betreffenden 
Unternehmers (für 
Brandenburg: DE-BB-xxxxx)

Form und Inhalt Pflanzenpass
Anhang VII (PHR)

Bild 2
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C = Buchstabencode, 
numerischer oder 
alphanumerischer Code 
einschließlich Codes, die auf 
eine Partie, ein Los, eine 
Serie, ein Herstellungsdatum 
oder Unternehmerdokumente 
verweisen

Form und Inhalt Pflanzenpass
Anhang VII (PHR)

Bild 3

Soll genauen Produktionsort 
(Quartier, Schlag, Gewächs-
haus) in Zusammenhang mit
Aufzeichnungen wiedergeben
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Form und Inhalt Pflanzenpass
Anhang VII (PHR)

C kann durch einen auf der 
Handelseinheit 
angebrachten Strichcode, 
ein Hologramm, einen 
Chip oder einen anderen 
Datenträger ergänzt
werden

Bild 4
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− zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen ohne weitere Vorbereitung 
zum Verkauf an den Endnutzer angeboten werden können und es 
besteht keine Gefahr der Ausbreitung von Quarantäneschädlingen

− die zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen nicht in der Liste der 
Pflanzen mit erhöhtem pflanzengesundheitlichen Risiko gemäß  
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1770 der Kommission 
aufgeführt sind

Verzicht auf Rück-
verfolgbarkeitscode, wenn…

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1770
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Pass ohne
Rückverfolgbarkeitscode
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Pass ohne 
Rückverfolgbarkeitscode
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C kann durch einen auf der 
Handelseinheit angebrachten 
Strichcode, ein Hologramm, 
einen Chip oder einen 
anderen Datenträger ergänzt
werden

D Name oder Zwei-
Buchstaben-Code des 
Ursprungsdrittlandes oder 
Zwei-Buchstaben-Code des 
Ursprungsmitgliedstaats

Form und Inhalt Pflanzenpass
Anhang VII (PHR)

Bild 5
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Es darf „DE“ angegeben werden, obwohl die Ware ursprünglich nicht 
aus Deutschland stammt, wenn:
 eine kulturtechnische Bearbeitung vorgenommen wird, z.B.:   

• Bewurzelung von Stecklingen
• Weiterkultur von Rohware zu Fertigware (umtopfen, einschlagen, 

beschneiden, Freilandhaltung, längere Lagerung)
• Kultivieren einer Pflanze über einen Vegetationszyklus

Ursprungsland

!Achtung!
Bei Handelsware, die außerhalb von Deutschland erzeugt wurde und direkt in 

den Verkauf geht oder für kurze Zeit gelagert wird, darf nicht „DE“ als 
Ursprung eingesetzt werden!
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Es müssen bei Saatgutmischungen alle Herkunftsländer angegeben 
werden

Ursprungsland bei
Mischwaren

Pflanzenpass / Plant Passport

A Leucojum, Narcissus, Crocus, Galanthus B DE-BB-1234 C 051021H1 D DE, NL, PL

D = ursprüngliche 
Herkunftsländer
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Form und Inhalt Pflanzenpass
„normale Pässe“

Bild 6 Bild 7
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Form und Inhalt Pflanzenpass
„normale Pässe“

Bild 8

Bild 9
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Form und Inhalt Pflanzenpass
„normale Pässe“

Bild 10 Bild 11
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Form und Inhalt Pflanzenpass
„normale Pässe“

Bild 13Bild 12
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Fehlerhafte Pässe
-Informationen-

A Alocasia Black Velvet 11 cm
B 50060
C
D DE

„Black Velvet 11 cm“ ist kein 
Botanischer Name!

„50060“ ist keine vollständige 
Registriernummer, der Zwei-
Buchstaben-Code des 
Mitgliedstaats des 
Produzenten fehlt!
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Fehlerhafte Pässe
-Informationen-

A HED HE WEIßBUNT MIX
B DE-BB-21536
C
D NL

„HED HE WEIßBUNT MIX“ ist 
keine botanische Bezeichnung!
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Fehlerhafte Pässe
-Anbringen-

2 Pässe an einem Topf sind nicht 
gestattet!

Wenn ein Pass ersetzt werden soll, 
muss der ursprüngliche Pass 
komplett entfernt, unkenntlich 
gemacht oder vollständig mit dem 
Austauschpass überklebt werden.
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Fehlerhafte Pässe
-Ausstellen-

Die Überschrift „Pflanzenpass“ muss durch einen 
Schrägstrich von „Plant Passport“ getrennt sein!

Die Informationen unter B und D sind nur zur Hälfte 
aufgedruckt. 
 Unbedingt auf die Druckereinstellungen achten!!

Die EU-Flagge wurde nicht aufgedruckt.
Unbedingt auf die Druckereinstellungen

achten!!

(Unter Buchstabe A wurde kein botanischer Name 
gedruckt.)
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Form und Inhalt Pflanzenpass
für Schutzgebiete

Ergänzung „PZ“ oben rechts
PZ = Protected zone
 Schutzgebiete in der EU
 in DE keine PZ vorhanden

Darunter wissenschaftliche 
Bezeichnungen der 
Schutzgebiet-
Quarantäneschädlinge oder 
alternativ die speziellen Codes 
für diese Schädlinge

Bild 14

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/deu
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Form und Inhalt Pflanzenpass
für Schutzgebiete

Ausstellung PP für 
Schutzgebiete durch 
Pflanzengesundheitskontrolle 
in Brandenburg

Bild 15
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Oben links EU-Flagge 
(farbig/schwarz-weiß)

Oben rechts nur „Plant Passport“ oder
„Pflanzenpass“ in einer Amtssprache 
der Union gefolgt von einem 
Schrägstrich und „Plant Passport“

Informationen, die für ein amtliches 
Etikett für Saatgut und 
Pflanzenvermehrungsmaterial 
erforderlich sind

Form und Inhalt Pflanzenpass
mit Zertifizierungsetikett

Bild 16
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Form und Inhalt Pflanzenpass
für Schutzgebiete mit Zertifizierungsetikett

Ergänzung „PZ“ oben rechts
PZ = Protected zone
 Schutzgebiete in der EU
 in DE keine PZ vorhanden

Darunter wissenschaftliche 
Bezeichnungen der 
Schutzgebiet-
Quarantäneschädlinge oder 
alternativ die speziellen Codes 
für diese Schädlinge

Bild 17

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/deu


Seite 35© LELF 

− Das Ausstellen des Passes, kombiniert mit einem 
Zertifizierungsetikett, wird von der zuständigen Behörde 
übernommen (in BB = Saatenanerkennung).

− Eine Ermächtigung des Unternehmers ist nicht notwendig!

− Für passpflichtiges Saatgut, das nicht der Anerkennung 
unterliegt (bspw. Saatgut von Pinus und Pseudotsuga menziesii), 
muss der Unternehmer registriert und ermächtigt werden!

Ausstellen von Pässen
mit Zertifizierungsetikett
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„Handelseinheit“ die kleinste im Handel oder anderweitig auf der 
betreffenden Vermarktungsstufe verwendbare Einheit, die Teil einer 
Partie oder die gesamte Partie sein kann (Artikel 2, Punkt 8. PHR)

Beispiele:
− Einzeltopf, Einzelsäcke, Bündel
− Tray, z.B. mit Jungpflanzen, Stecklingen direkt besetzt oder 

Einzeltöpfe im Tray
− Palette, Kartons mit Töpfen, Bäumen, Sträuchern
− CC-Container oder Saatgutaufsteller
− LKW

Anbringen des Passes
an der kleinsten Handelseinheit
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„Handelseinheit“ die kleinste im Handel oder anderweitig auf der 
betreffenden Vermarktungsstufe verwendbare Einheit, die Teil einer 
Partie oder die gesamte Partie sein kann (Artikel 2, Punkt 8. PHR)

„Partie“ eine Gesamtheit von Einheiten derselben Warenart, die 
aufgrund ihrer Homogenität hinsichtlich Zusammensetzung, Ursprung 
und anderer relevanter Elemente identifizierbar und Bestandteil einer 
Sendung ist (Artikel 2, Punkt 7. PHR)

„Warenart“ = Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse, andere Gegenstände 
(Maschinen, Erde u.a.)

Anbringen des Passes
an der kleinsten Handelseinheit
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Zukauf von Fagus sylvatica

PL

NL

IT

= 1 Partie 

ermächtigter 
Unternehmer in 
Deutschland
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Zukauf Primula und Tulipa

Betrieb A aus Sachsen

Betrieb A aus Sachsen

= 1 Partie

Betrieb B in 
Brandenburg
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Anbringen des Passes

Produzent Endnutzer
(z.B. privater Endverbraucher, Kommune,
Hotelier, Friedhofsgärtnerei u.a.)
ab Hof, auf Wochenmärkten, 
Selbstlieferung zum EN

!Achtung! 
Beim Fernabsatz muss immer ein Pflanzenpass die Sendung begleiten, egal ob die Ware an 

den Endnutzer oder einen Gewerbebetreibenden geht!

PP nicht notwendig 
(außer in bestimmten Fällen, 
wie bei Xylella fastidiosa-
Wirtspflanzen u.a.)
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Grundsatz:
Pflanzenpassetikett muss an der Handelseinheit befestigt sein

Pragmatischere Lösung:
Pflanzenpass darf auf den Lieferschein gedruckt oder als extra 
Ausdruck auf normalem Papier der Sendung beigelegt werden

Anbringen des Passes
Fernabsatz
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Anbringen des Passes

Produzent

PP notwendig PP nicht notwendig 
(außer in bestimmten Fällen, 
wie bei Xylella fastidiosa-
Wirtspflanzen u.a.)

Zwischenhändler
(Baumärkte, Gartencenter, 
Großhändler, u.a.)

Endnutzer
(z.B. privater 
Endverbraucher, 
Kommune, Hotelier 
u.a.)
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Anbringen des Passes
nach Import aus Drittland

Produzent 
Im Drittland

Import mit PGZ

Einlasskontrolle an 
Grenzkontrollstelle

Behörde oder 
ermächtigter 
Unternehmer stellen 
PP aus

Bestimmungsort 
bzw. ermächtigter 
Unternehmer

!Achtung!
Ist der Bestimmungsort eine benannte Kontrollstelle, so kann das PGZ im Original die Ware 

begleiten, ein Pass ist nicht notwendig (Kontrolle wird an Kontrollort verlagert).
Alternativ darf innerhalb Deutschlands die Ware durch eine beglaubigte Kopie des ursprünglichen 

PGZ begleitet werden, bis der PP vom ermächtigten Unternehmer angebracht wird.
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Grundsatz:
− Etikett mindestens mit allen Gattungsnamen an der Ware

Sollte dies aus technischen Gründen nicht möglich sein: 
− Pass der Sendung als extra Druck auf Papier beilegen oder 
− Pass ist auf den Lieferschein mit aufgedruckt (wenn dieser die 

Sendung direkt begleitet)

Anbringen des Passes
an Mischpflanzungen

Pflanzenpass / Plant Passport

A Leucojum, Narcissus, Crocus, Galanthus B DE-BB-1234 C 051021H1 D DE
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Mischbepflanzung
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Ersetzen eines PP

Wenn nur die Gesamthandelseinheit 
mit Pass versehen ist, diese später 
aber aufgeteilt werden soll, dann muss 
für jede neue Einheit der Pass ersetzt 
werden

neuer Pass

Wenn Einzeltöpfe mit 
Pass versehen sind, 
bleibt dieser durch alle 
Handelsstufen erhalten
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Ersetzen eines PP

Pflanzenpass / Plant Passport

A Primula vulgaris, Tulipa sylvestris B DE-SN-5678 C 051021H1 D PL

firmeneigene Angaben Ursprungsland 
bleibt erhalten

Beim Ersetzen werden firmeneigene Angaben bei B und C gemacht – das 
Ursprungsland unter Buchstabe D bleibt und wird in jedem Fall 
beibehalten!
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Ersetzen eines PP
Zukauf von Tulipa und Primula aus Deutschland

Produzent A
aus Sachsen

Produzent B
aus Brandenburg

Pflanzenpass / Plant Passport

A Primula vulgaris, Tulipa sylvestris B DE-SN-5678
C 7394h26 D DE

1 Pass mit 
2 bot. 
Namen

ursprüngl. 
Pass bleibt 
erhalten

→ Sendung wird unverändert und vollständig weiterverkauft
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Ersetzen eines PP
Zukauf von Tulipa und Primula aus Deutschland

Produzent A
aus Sachsen

Produzent B
aus Brandenburg

1 Pass mit 
2 bot. 
Namen

→ einige Tulpen und einige Primeln aus der Lieferung werden zu einer Sendung
zusammengefasst

ursprüngl. 
Pass wird 
ersetzt
↳ 1 Pass mit 
2 bot. 
Namen

Pflanzenpass / Plant Passport

A Primula vulgaris, Tulipa sylvestris B DE-BB-1234

C 051021H1 D DE
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Ersetzen eines PP
Zukauf von Tulipa und Primula aus Deutschland

Produzent A
aus Sachsen

Produzent B
aus Brandenburg

Pflanzenpass / Plant Passport

A Primula vulgaris B DE-BB-1234
C 051021H1 D DE

Pflanzenpass / Plant Passport

A Tulipa sylvestris B DE-BB-1234
C 051021H1 D DE

SN SN

DE-
BB-1234

SNSN
1 Pass mit 
2 bot. 
Namen

→ die Tulpen gehen an Empfänger A, die Primeln an Empfänger B

ursprüngl. 
Pass durch 2 
neue Pässe 
ersetzt
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Ersetzen eines PP
Zukauf von Fagus sylvatica aus anderen EU-Staaten

Pass PL

Pass NL

Pass IT

E-Pass

E-Pass

E-Pass

Wenn die Lieferungen jeweils 
unverändert weitergegeben werden, 
bleibt der jeweilige Ursprungspass 
erhalten

Wenn die Lieferungen aber aufgeteilt 
und/oder Teile davon gemischt 
werden sollen, muss der Pass für jede 
Partie (mit Angabe des 
Ursprungslandes) ersetzt werden

PL

NL

IT

DE-
BB-1234
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Ersetzen eines PP
Zukauf von Fagus sylvatica aus anderen EU-Staaten

Pflanzenpass / Plant Passport

A Fagus sylvatica B DE-BB-1234 C 051021H1 D PL, NL, IT

Wenn Pflanzen aller drei Herkünfte zu einer Sendung 
zusammengefasst werden:
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Ersetzen eines PP
Zukauf von Fagus sylvatica aus anderen EU-Staaten

Pflanzenpass / Plant Passport

A Fagus sylvatica B DE-BB-1234 C 051021H1 D PL

Pflanzenpass / Plant Passport

A Fagus sylvatica B DE-BB-1234 C 051021H1 D NL

Pflanzenpass / Plant Passport

A Fagus sylvatica B DE-BB-1234 C 051021H1 D IT

Einige Bäume aus PL gehen an 
Empfänger A,

einige Bäume aus NL gehen an 
Empfänger B

und einige Bäume aus IT gehen an 
Empfänger C
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Ersetzen eines PP 

Produzent A

Produzent B

Händler 1
z.B. Landgard

PP bleibt erhalten  oder
eigener PP nach 
kulturtechnischer 
Bearbeitung oder
Ersetzen des Passes

Händler 2
z.B. Blumenladen, 
LEH, Baumärkte

PP bleibt erhalten oder
Ersetzen des Passes

Händler Endnutzer

Endnutzer

kein PP 
notwendig

kein PP 
notwendig
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Der Pflanzenpass im Lieferschein bzw. 
Angaben des Passes im Lieferschein
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Veraltete Angaben
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Veraltete Angaben
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PP werden ungültig gemacht, wenn:

− Form und Inhalt des Passes fehlerhaft/nicht korrekt sind
− Pflanzen nicht frei von geregelten und geregelten Nicht-

Quarantäneschadorganismen (RNQP) sind
− Pflanzen nicht frei von Schutzgebiets-Quarantäneschadorganismen

sind und in ein Schutzgebiet geliefert wurden
− Pass nicht/nicht korrekt an der Handelseinheit angebracht wurde

Ungültigmachen und 
Entfernen des PP
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PP werden ungültig gemacht, wenn:

− Untersuchungen wurden durch zuliefernden erm. Unternehmer nicht 
sichergestellt

− Unternehmer, von dem der fehlerhafte PP stammt, gar nicht 
ermächtigt ist PP auszustellen

− Der zuliefernde erm. Unternehmer seinen Pflichten nicht nachkommt

Ungültigmachen und 
Entfernen des PP
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wenn ein PP fehlerhaft ist:

− Unternehmer macht fehlerhaften PP ungültig und entfernt ihn

− Zuständige Behörde kann ebenfalls PP ungültig machen und entfernen

− Unternehmer unterrichtet seine zuständige Behörde

− Unternehmer unterrichtet erm. Unternehmer, der den ungültig gemachten PP 
ausgestellt hat oder dessen zuständige Behörde

− Unternehmer bewahrt ungültig gemachten PP oder dessen Inhalt 3 Jahre lang 
auf

→ Diese Vorgehensweise gilt für alle Unternehmer!

Ungültigmachen und 
Entfernen des PP
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Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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bspw. = beispielsweise
E-Pass = Ersetzter Pass
erm. = ermächtigt
FSC = Forest Stewardship Council
LEH = Lebensmitteleinzelhandel 
PHR = Pflanzengesundheitsverordnung 2016/2031 (eng. Plant Health

Regulation) 
PGZ = Pflanzengesundheitszeugnis
PP = Pflanzenpass 
PZ = Schutzgebiet (Protcted zone)
RNQP = Nicht-Quarantäneschadorganismus (eng. Regulated Non-Quarantine

Pest)
SO = Schadorganismen 
ursprüngl. = ursprünglich

Abkürzungsverzeichnis
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• Blauer Engel = https://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-
konsum/produkte/bauprodukte/blauer-engel-fuer-bauprodukte (07.12.2021, 07:54 
Uhr)

• FSC-Siegel = https://www.fsc-deutschland.de/de-de/der-fscr/prinzipien (07.12.2021, 
07:58 Uhr)

• Bild 1-13= Durchführungsverordnung (EU) 2017/2313 – Teil A

• Bild 14-15 = Durchführungsverordnung (EU) 2017/2313 – Teil B

• Bild 16 = Durchführungsverordnung (EU) 2017/2313 – Teil C

• Bild 17 = Durchführungsverordnung (EU) 2017/2313 – Teil D

• Alle Fotos, Grafiken, Skizzen: © LELF, Marleen Noack

Quellen

https://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/produkte/bauprodukte/blauer-engel-fuer-bauprodukte
https://www.fsc-deutschland.de/de-de/der-fscr/prinzipien
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2313&qid=1635161566753&from=de
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